
BEBAUUNGSPLAN NR. 1004.01 „CAMPUS SÜD“ 
IN DER MITTELSTADT ST. INGBERT,  

STADTTEIL ST. INGBERT-MITTE 
 

BEKANNTMACHUNG DER VERÖFFENTLICHUNG IM INTERNET 
UND DER AUSLEGUNG ZUR BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 
 
Der Stadtrat der Mittelstadt St. Ingbert hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2023 die Ver-
öffentlichung des Bebauungsplanes Nr. 1004.01 „Campus Süd“ im Internet bzw. eine Ausle-
gung zur Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1004.01 „Campus Süd“ werden folgende Ziele 
verfolgt: 
 
In der Mittelstadt St. Ingbert soll auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Firma „Präzisions-
technik Neumann“ im Stadtteil St. Ingbert-Mitte ein zentrumsnaher Innovationsstandort 
(„Campus Süd“) für Forschung und Entwicklung entwickelt werden. 
 
Die industrielle Nutzung des Geländes endete Anfang 2016 mit der Stilllegung der Produkti-
on. Aufgrund seiner innenstadtnahen Lage bildet das Gelände eine wertvolle innerstädtische 
Fläche und verlangt in Folge der Aufgabe seiner Nutzung nach einem neuen Nutzungskon-
zept. 
 
Unmittelbar nördlich des Plangebietes findet sich zudem das Areal der „Alten Schmelz“ St. 
Ingbert. Mit dem „CISPA Innovation Campus Alte Schmelz“ ist hier bereits die Ansiedlung 
eines Forschungs- und Gewerbecampus“ vorgesehen. Die Entwicklung des innovativen 
„Campus Süd“ stellt eine ideale Ergänzung zu diesem dar. 
 
Die Firma Peter Gross Bau + Projekt GmbH & Co. KG hat das Areal des ehemaligen Be-
triebsgeländes der Firma „Präzisionstechnik Neumann“ erworben und plant die Realisierung 
des Forschungs- und Entwicklungs-Campus für die Schaffung neuer Arbeitsplätze und inte-
ressanter Nutzungen zur Stärkung des Mittelzentrums St. Ingbert. 
 
Das Gebiet befindet sich am westlichen Siedlungsrand des Stadtteils St. Ingbert-Mitte und 
grenzt im Norden direkt an die Straße „Am Güterbahnhof“ sowie im Süden an die Straße 
„Zur Schnapphahner Dell“ an. Über die Straße „Am Güterbahnhof“ soll dabei die Haupter-
schließung des Plangebietes erfolgen. Die erforderlichen Stellplätze (ruhender Verkehr) kön-
nen vollständig auf dem Grundstück (u. a. in einer Tiefgarage) bzw. auf unmittelbar angren-
zenden Grundstücken organisiert werden. 
 
Auf der Fläche selbst befinden sich noch die Gebäude und Nutzflächen des ehemaligen In-
dustriebetriebes. Diese werden derzeit bereits vollständig rückgebaut. 
 
Der Standort ist für die geplante Nutzung sehr gut geeignet, da die unmittelbare Umgebung 
durch Wohnnutzungen geprägt ist, bereits gewerbliche Nutzungen im näheren Umfeld be-
stehen und das Areal der „Alten Schmelz“ in fußläufiger Entfernung liegt. Zudem bietet auch 
die direkte Nähe des Plangebietes zur Universität des Saarlandes ein Potenzial zur Entwick-
lung als Innovationsstandort an. 
 
Aktuell beurteilt sich die planungsrechtliche Zulässigkeit nach § 34 BauGB (Zulässigkeit von 
Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile). Auf dieser Grundlage kann 
die geplante Nutzung nicht realisiert werden. Zur planungsrechtlichen Umsetzung des Vor-
habens bedarf es daher der Aufstellung eines Bebauungsplanes. 
 



Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind dem beigefügten 
Lageplan zu entnehmen. Er umfasst eine Fläche von ca. 4,1 ha. 
 
Zur Abschätzung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen wurde gem. § 13a 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB eine Vorprüfung des Einzelfalls durchgeführt. Die Vorprüfung 
kommt zu dem Ergebnis, dass keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Der 
Bebauungsplan erfüllt somit die Vorgaben, um gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Ver-
fahren aufgestellt zu werden. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, sind an der Vorprüfung des 
Einzelfalls zu beteiligen. Dies erfolgt ebenfalls mit dem vorliegenden Schreiben. 
 
Der Flächennutzungsplan stellt für das Plangebiet überwiegend gewerbliche Bauflächen, 
entlang der Straße „Zur Schnapphahner Dell“ zudem Grünflächen dar. Der Bebauungsplan 
ist somit nicht gem. § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Der Flä-
chennutzungsplan muss deshalb gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung 
angepasst werden. 
 
Um die Zulässigkeitsvoraussetzungen auf Ebene der Raumordnung und Landesplanung zu 
schaffen, wurde vorab ein Zielabweichungsverfahren durchgeführt, da der Vorhabenstandort 
innerhalb eines landesplanerisch festgelegten Vorranggebietes für Gewerbe, Industrie und 
Dienstleistungen (VG) liegt. Einer Abweichung von den Zielen der Raumordnung stimmt die 
Oberste Landesplanungsbehörde zu. 
 
Gemäß §§ 13a, 13 und 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB), in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. S. 3634), unter Berücksichtigung der 
aktuell gültigen Änderungen, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, dass der Entwurf des 
Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B), der 
Begründung inkl. Vorprüfung des Einzelfalls nach § 13a BauGB, der verkehrstechnischen 
Untersuchung, der schalltechnischen Stellungnahme sowie dem Fachbeitrag Natur- und Ar-
tenschutz in der Zeit vom 04. März 2024 bis einschließlich 05. April 2024 auf der Internetsei-
te der Mittelstadt unter www.st-ingbert.de unter folgendem Pfad: Info & Service, Aktuelles, 
Amtliche Bekanntmachungen, veröffentlicht und zur Ansicht und zum Herunterladen bereit-
gehalten werden. Der Inhalt der Bekanntmachung ist ebenfalls im Internet eingestellt. 
 
Die oben genannten Unterlagen können während des oben genannten Zeitraums zusätzlich 
im Rathaus der Mittelstadt, Am Markt 12, 66386 St. Ingbert, vor den Zimmern 401-405 
während der folgenden allgemeinen Dienststunden eingesehen werden: Montag bis 
Mittwoch 8.00 bis 16.00 Uhr, Donnerstag 8.00 bis 18.00 Uhr und Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr: 
in der Zeit vom04. März 2024 bis einschließlich05. April 2024. 
 
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB und die nach § 
3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich über das zentra-
le Internetportal des Landes (https://www.uvp-verbund.de/kartendienste) elektronisch abruf-
bar. 
 
Während der zuvor genannten Frist können von jedermann Stellungnahmen elektronisch per 
Mail an die E-Mail-Adresse stadtentwicklung@st-ingbert.de, bei Bedarf auch schriftlich oder 
zur Niederschrift vorgebracht werde. Nicht fristgerecht vorgebrachte Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, sofern die 
Kommune deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 
 
Der Bebauungsplan erfüllt die Vorgaben, um gemäß § 13a BauGB - Bebauungspläne der 
Innenentwicklung - i.V.m. § 13 BauGB im beschleunigten Verfahren durchgeführt zu werden. 
§ 13 Abs. 2 und 3 BauGB gelten entsprechend. Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 
Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 



nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB, welche Arten umweltbe-
zogener Informationen verfügbar sind sowie der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a 
Abs. 1 BauGB abgesehen wird. 
 
 
 
St. Ingbert, 27. Februar 2024         
 
gez. 
 
Der Oberbürgermeister 


